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BGB §§ 305 Abs. 1 S. 1, 307 Abs. 1 S. 2 u. Abs. 3 S. 1 
Keine Inhaltskontrolle von Förderbedingungen des KfW-Programms „Baukindergeld-Zuschuss“ 
 
1. Die im Produktmerkblatt „Bauen, Wohnen, Energie“, „Baukindergeld – Zuschuss (424)“ 
festgehaltenen Förderbedingungen sind ungeachtet einer verwaltungsintern bestehenden 
ermessenslenkenden Wirkung den Vertragsinhalt gestaltende Allgemeine Geschäftsbedingungen, 
wenn auf die Förderbedingungen in den AGB und dem Merkblatt auf deren Wirkung hingewiesen 
wird. 
2. In Folge ihres einseitig leistungsbestimmenden Charakters unterliegen sie keiner Inhaltskontrolle. 


























